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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

 
wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am  

Mittwoch, den 29. August 2007, um 10:00 Uhr, im Taunustor Conference-Center, 
Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main stattfindet, ein. 
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Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernab-

schlusses, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Auf-
sichtsrats der Altira Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006  

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 
6.459.121,94 auf neue Rechnung vorzutragen.  

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2006 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2006 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 

 
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die  
 
Verhülsdonk und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, Berlin  
 
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der Altira Aktiengesellschaft 
und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. 

 
6. Änderung und Aktualisierung der Satzung 
 

Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, § 4 „Bekanntmachungen“ der 
Satzung wie folgt neu zu fassen: 
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„§ 4 Bekanntmachungen und Informationen  
 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundes-
anzeiger, soweit nicht gesetzlich die Veröffentlichung in einem anderen 
Publikationsorgan vorgeschrieben ist. 

(2) Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Inha-
bern zugelassener Wertpapiere Informationen auch im Wege der Daten-
fernübertragung übermitteln.“ 

 
Hintergrund für die Änderung des § 4 der Satzung ist das Transparenzrichtli-
nie-Umsetzungsgesetz (TUG), welches am 20. Januar 2007 in Kraft getreten 
ist. Das TUG stellt die Übermittlung von Informationen an die Aktionäre im 
Wege der Datenfernübertragung unter anderem unter den Vorbehalt einer 
Zustimmung der Hauptversammlung, selbst wenn ein Aktionär in diese Form 
der Informationsübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat. Um zu gewährleis-
ten, dass die Altira Aktiengesellschaft auch künftig die Möglichkeit hat, ihren 
Aktionären Informationen elektronisch zu übermitteln, soll § 4 der Satzung 
entsprechend ergänzt werden. 

 
 
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen 
  
Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die 
Entwicklung eines Unternehmens. Ein geeignetes Finanzierungsinstrument 
sind Options- und Wandelschuldverschreibungen, durch die dem Unterneh-
men zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt. Um der Gesellschaft die 
nötige Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung zu geben, soll eine Ermächtigung 
zur Ausgabe eines größeren Volumens von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen beschlossen werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher folgenden Beschluss vor: 
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Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen 
 
Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum  
31. Juli 2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Na-
men lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen („Schuldver-
schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu € 100.000.000 mit oder oh-
ne Laufzeitbegrenzung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte auf neue, auf den 
Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am 
Grundkapital von bis zu € 2.119.335 nach näherer Maßgabe der nachstehen-
den Options- bzw. Wandelanleihebedingungen („Schuldverschreibungsbedin-
gungen“) zu gewähren. 
 
Sie können auch durch Gesellschaften mit Sitz im In- und Ausland begeben 
werden, an denen die Altira Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
Mehrheit beteiligt ist („nachgeordnete Konzernunternehmen“). In diesem Fall 
wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, für die Akti-
en der Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu überneh-
men und den Gläubigern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte 
bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf 
neue Aktien der Gesellschaft zu gewähren. 
 
Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Sachleistung zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen erfolgen, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt 
und der Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Schuldverschreibung steht, wobei der nach anerkannten finanzmathema-
tischen Methoden ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich ist. 
 
Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschrei-
bungen zu. Die Schuldverschreibungen können auch von einer Bank oder ei-
nem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld-
verschreibungen auszuschließen, 
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- sofern sie gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dies 
gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der mit den Schuldverschrei-
bungen verbundenen Options- oder Wandlungsrechte auszugebenden Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten, und 
zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 10 %-Grenze sind Akti-
en der Gesellschaft anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwen-
dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder von der Gesellschaft 
veräußert werden; 
- um Spitzenbeträge, die sich auf Grund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 
- soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsrechten oder Gläubi-
gern von Wandlungsrechten, die von der Gesellschaft oder von Konzernun-
ternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht in dem Um-
fang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Rechte zustände; 
- soweit die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen erfolgt. 
 
Werden Wandelschuldverschreibungen ausgegeben, erhalten die Inhaber der 
Wandelschuldverschreibungen das Recht, ihre Wandelschuldverschreibungen 
nach Maßgabe der Anleihebedingungen in neue Aktien der Altira Aktiengesell-
schaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des 
Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann sich 
auch durch Division des unter dem Nominalbetrag liegenden Ausgabebetrages 
einer Wandelschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für 
eine neue Aktie der Gesellschaft ergeben. Das Umtauschverhältnis kann in je-
dem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder abgerundet werden. Im Übrigen kann 
vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausge-
glichen werden. 
 
Sofern Optionsschuldverschreibungen ausgegeben werden, werden jeder Op-
tionsschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den 
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Inhaber nach näherer Maßgabe der von dem Vorstand festzulegenden Anlei-
hebedingungen zum Bezug von neuen Aktien der Altira Aktiengesellschaft be-
rechtigen. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Optionsschuldver-
schreibung zu beziehenden Aktien darf den Nennbetrag der Optionsschuld-
verschreibungen nicht übersteigen. 
 
Der Options- oder Wandlungspreis ist nach den folgenden Grundlagen zu er-
rechnen: Der Options- oder Wandlungspreis beträgt 120% des durchschnittli-
chen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im 
XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) und zwar während der zehn Börsentage vor 
dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 
Schuldverschreibungen oder sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen zusteht, während der Tage, an denen Bezugsrechte 
auf die Schuldverschreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt 
werden, mit Ausnahme der beiden letzten Börsentage des Bezugsrechtshan-
dels.  
Unbeschadet von § 9 Abs. 1 AktG kann der Options- bzw. Wandlungspreis 
aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 
Anleihebedingungen ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf 
der Options- bzw. Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ih-
re Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen 
begibt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder 
Wandlungsrechte hierbei kein Bezugsrecht eingeräumt wird. Die Anleihebe-
dingungen können auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu einer 
Verwässerung des Wertes der Options- bzw. Wandlungsrechte führen kön-
nen, eine wertwahrende Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises vor-
sehen. Der Mindestoptions- oder -wandlungspreis gemäß vorstehendem Ab-
satz muss jedoch stets erreicht werden. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Schuldverschreibungen sowie die Anleihebedingungen festzu-
setzen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Be-
zugs- bzw. Umtauschverhältnis, Begründung einer Wandlungspflicht, Festle-
gung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spitzen, 
Barzahlung statt Lieferung von Aktien, Lieferung existierender statt Ausgabe 
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neuer Aktien, Options- bzw. Wandlungspreis und Options- bzw. Wandlungs-
zeitraum. 
 
Die Bezugs- bzw. Wandlungsrechte der Inhaber von Schuldverschreibungen 
können durch die Hingabe von eigenen Aktien der Gesellschaft sowie durch 
Ausgabe von neuen Aktien aus bedingtem und/oder genehmigtem Kapital er-
füllt werden, wobei dieser Beschluss und der nachstehend zu TOP 8 der 
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29. August 2007 zu fassende Be-
schluss zur Schaffung eines neuen bedingten Kapitals kein einheitliches 
Rechtsgeschäft im Sinne des § 139 BGB darstellen. 

 
8. Schaffung eines bedingten Kapitals; Satzungsänderung 
 

Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, Folgendes zu beschließen: 
 
a) Schaffung eines neuen bedingten Kapitals  

 
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 2.119.335 bedingt erhöht 
durch Ausgabe von bis zu 2.119.335 neuen auf den Namen lautenden Stück-
aktien. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs- 
und/oder Wandlungsrechten an die Inhaber von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die gemäß vorstehender Ermächtigung in TOP 7 von 
der Gesellschaft oder nachgeordneten Konzernunternehmen begeben werden. 
Die Ausgabe neuer Aktien erfolgt zu dem gemäß TOP 7 jeweils festzulegen-
den Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. 
Wandlungsrechten von diesen Rechten Gebrauch machen oder die zur Wand-
lung verpflichteten Inhaber ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und nicht ein  
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder aus genehmigtem Kapital ge-
schaffene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen 
– sofern sie durch Ausübung bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversamm-
lung der Gesellschaft entstehen – vom Beginn des vorhergehenden Ge-
schäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 
sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-
stand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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b) Satzungsänderung 
 
§ 5 der Satzung (Grundkapital) wird um folgenden neuen Absatz 3 ergänzt:    
 
„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu € 2.119.335, eingeteilt in bis 
zu 2.119.335 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht. Die be-
dingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugs- und/oder Wand-
lungsrechten an die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung der Ge-
sellschaft vom 29. August 2007 begeben werden. Die Ausgabe der neuen Ak-
tien erfolgt gemäß des im Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft 
vom 29. August 2007 zu TOP 7 jeweils festzulegenden Options- bzw. Wand-
lungspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie 
die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten von diesen 
Rechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber ihre 
Pflicht zur Wandlung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder ei-
gene Aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaffene Aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden. Die Aktien nehmen – sofern sie durch Ausübung bis zum 
Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – vom 
Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Bezugsrechten ent-
stehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 7 
 
Zu Tagesordnungspunkt 7 erstatten wir der Hauptversammlung folgenden Be-
richt: 
 
 
Bericht zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 
In Punkt 7 der Tagesordnung schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat der 
Hauptversammlung vor, den Vorstand zur Ausgabe von Options und/oder Wan-
delschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu ermächtigen.  
 
Durch die Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen hat die 
Gesellschaft die Möglichkeit, zinsgünstig zu Fremdkapital zu gelangen. Mit Hilfe 
dieses Finanzierungsinstrumentes, das der Gesellschaft die nötige Flexibilität bei 
der Kapitalbeschaffung gibt, soll eine angemessene Kapitalausstattung der Ge-
sellschaft gewährleistet werden, die Grundlage für ihre weitere wirtschaftliche 
Entwicklung ist.  
 
Unseren Aktionären steht grundsätzlich ihr gesetzliches Bezugsrecht auf die 
Schuldverschreibungen zu. Um die Abwicklung zu erleichtern, kann vorgesehen 
werden, dass die Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsorti-
um mehrerer Kreditinstitute mit der Verpflichtung ausgegeben werden, die 
Schuldverschreibungen den Aktionären entsprechend ihrer bisherigen Beteili-
gungsquote zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 
soll darüber hinaus mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt sein, in be-
stimmten Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.  
 
Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die 
Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch volle Beträge. Dieser Bezugs-
rechtsausschluss ist sinnvoll und in der Praxis üblich, weil die Kosten eines Be-
zugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen regelmäßig in keinem angemessenen 
Verhältnis zu den damit verbundenen Vorteilen für die Aktionäre stehen. Der 
Verwässerungseffekt hält sich aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge in 
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vernachlässigenswerten Grenzen. Die insoweit vom Bezugsrecht ausgeschlosse-
nen Schuldverschreibungen werden bestmöglich verwertet.  
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von zukünftig eventuell 
ausgegebenen Schuldverschreibungen dient dazu, deren Inhaber so zu stellen, 
als hätten sie von ihren Rechten aus den Schuldverschreibungen bereits Ge-
brauch gemacht und seien bereits Aktionäre. Durch diesen Verwässerungsschutz 
wird verhindert, dass möglicherweise der Options- bzw. Wandlungspreis für die 
bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen ermäßigt werden müsste. Dadurch 
wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss sichergestellt.  
 
Der Vorstand soll schließlich ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen zu einem Kurs erfolgt, der den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert dieser Anleihen 
nicht wesentlich unterschreitet. Dadurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, 
günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 
marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen von Zinssatz, Op-
tions- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der Schuldverschreibungen zu er-
reichen. Dies wäre bei Wahrung der gesetzlichen Bezugsrechte nicht möglich. 
Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und 
bei Schuldverschreibungen der Konditionen) bis zum drittletzten Tag der Bezugs-
frist. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten würde aber das über meh-
rere Tage bestehende Marktrisiko zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung 
der Konditionen der Schuldverschreibung und somit zu weniger marktnahen 
Konditionen führen. Ferner ist bei Wahrung der gesetzlichen Bezugsrechte wegen 
der Ungewissheit ihrer Ausübung die erfolgreiche Platzierung der Schuldver-
schreibungen bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-
den. Schließlich hindert die Länge der bei Wahrung der gesetzlichen Bezugsrech-
te einzuhaltenden Mindestbezugsfrist von zwei Wochen die Reaktion auf günstige 
bzw. ungünstige Marktverhältnisse, was zu einer nicht optimalen Kapitalbeschaf-
fung führen kann. 
  
Die Interessen der Aktionäre werden bei diesem Bezugsrechtsausschluss dadurch 
gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter ihrem theoreti-
schen Marktwert ausgegeben werden dürfen, wodurch der rechnerische Wert des 
Bezugsrechts auf beinahe Null sinkt. Außerdem ist dieser Bezugsrechtsausschluss 



- 11 - 

auf Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien mit einem Anteil von höchs-
tens 10 % des Grundkapitals sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung beschränkt. In diesem Rahmen 
hält es der Gesetzgeber für die Aktionäre zumutbar, ihre Beteiligungsquote durch 
Käufe am Markt aufrechtzuerhalten. Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien der Ge-
sellschaft anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung des § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeit-
punkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder von der Gesellschaft veräußert werden.  
 
Schließlich soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen 
durch den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden 
können, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen erfolgt und dies im Interesse der Gesellschaft liegt. Vorausset-
zung ist, dass der Wert der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der Schuldverschreibung steht. Im Fall von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen ist der nach anerkannten Methoden ermittelte theoreti-
sche Marktwert maßgeblich. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen 
Sachleistung eröffnet die Möglichkeit, die Schuldverschreibungen in geeigneten 
Einzelfällen als Akquisitionswährung im Zusammenhang mit dem Erwerb von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen einsetzen 
zu können. Hiermit wird als Ergänzung zum genehmigten Kapital der Spielraum 
geschaffen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen liquiditätsschonend nutzen zu 
können. Die Gegenleistung braucht dann nicht in Geld erbracht zu werden. Häu-
fig besteht auch der Verkäufer darauf, eine Gegenleistung in anderer Form zu 
erhalten. Dabei kann eine attraktive Alternative darin liegen, an Stelle oder neben 
der Gewährung von Aktien oder Barleistungen, Schuldverschreibungen mit einem 
Wandlungs- oder Optionsrecht anzubieten. Diese Möglichkeit schafft zusätzliche 
Flexibilität und erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitio-
nen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann 
sich ein solches Vorgehen nach den Umständen des Einzelfalls anbieten. Wand-
lungs- oder Optionsrechte aus Schuldverschreibungen, die gegen Sachleistung 
ausgegeben wurden, können indes nicht aus dem bedingten Kapital bedient wer-
den. Hierzu bedarf es eines Rückgriffs auf eigene Aktien oder einer Sachkapital-
erhöhung. Als Sacheinlage ist die Forderung aus der Schuldverschreibung einzu-
bringen, wobei sich die Werthaltigkeitsprüfung darauf zu erstrecken hat, dass die 



- 12 - 

Forderung werthaltig ist und die zu ihrer Begründung hingegebene Sachleistung 
dem Ausgabepreis entsprach.  
 
 
Auslage von Unterlagen 
 
Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die folgenden Unterlagen über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.altira-ag.de zugänglich. Sie werden 
auch in der Hauptversammlung ausliegen und jedem Aktionär auf Verlangen un-
entgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:  
 
- der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Konzernabschluss und der Kon-

zernlagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2006, 

- der Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7. 

 

 

Grundkapital und Stimmrechte  

 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung  
€ 4.238.670 und ist eingeteilt in 4.238.670 Aktien. Die Gesamtzahl der Stimm-
rechte beträgt 4.238.670.  
 
Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Diese Angaben beziehen sich auf den 
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im elektronischen Bundesan-
zeiger. 
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Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist 
jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär  
berechtigt, wenn er sich spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, 
bei der  
 
Altira Aktiengesellschaft 
c/o Computershare 
HV-Anmeldung 
Prannerstr. 8 
80333 München 
Fax-Nr.: 089 309037 4676  
 
angemeldet hat. 
 
Während der Vorbereitung zur Hauptversammlung können aus arbeitstech-
nischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden. 
Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 22.08.2007 bei der 
Gesellschaft eingegangen sind, können daher Teilnahmerechte und Stimmrechte 
aus diesen Aktien nicht ausüben. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und 
Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen 
Aktionär. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am Tag der Hauptver-
sammlung im Aktienregister eingetragenen und rechtzeitig angemeldeten  
Aktionäre. 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, 
z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wir bieten 
unseren Aktionären darüber hinaus an, einen von der Gesellschaft benannten, an 
die Weisungen des Aktionärs gebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächti-
gen. Die Vollmachten sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Dem von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Die Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft mit den Weisungen muss spätestens am 22.08.2007 bei der Altira 
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Aktiengesellschaft vorliegen. Die weiteren Einzelheiten werden den Aktionären 
mit der Einladung mitgeteilt. 
 
Gegenanträge gegen einen Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu 
einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1 oder 127 AktG 
sind ausschließlich zu richten an: Altira Aktiengesellschaft, Abteilung Recht, Grü-
neburgweg 18, 60322 Frankfurt oder per Telefax (069 – 719 159 66 303). Zu-
gänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter 
www.altira-ag.de unverzüglich veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge 
werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls im Internet unter www.altira-ag.de veröffentlicht.  
 
Frankfurt am Main, im Juli 2007   
 
Altira Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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